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Aufgabenstellung:

üReduzierung der Lärmbelastung für die Anlieger durch Errichtung einer LSW

üFinanzierung der Maßnahme durch Kombination der LSW mit einer Photovoltaikanlage

üAusarbeitung verschiedener Varianten

üWirtschaftlichkeitsbetrachtung und Vergleich der einzelnen Varianten

OT  Lohne
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Grundlagen:

Schalltechnische Untersuchung:

üNeubau einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 3,80 m über Straßenachse 

Č Reduzierung um 6 bis 11 dB(A).  ĂWahrnehmbarkeitsschwelleñ wird bei rd. 3 dB (A)

üNeubau einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,50 m über Straßenachse

Č Reduzierung um rd. 3 dB(A)

Bestand:

ütachymetrisches Aufmaß

üALK-Daten

üBestandsabfrage der Versorgungsleitungen Č keine Leitungen im entsprechenden Bereich vorhanden

Baugrundgutachten:

üsandige Auffüllungen 

üDie obere Schicht muss entweder nachverdichtet werden 

oder die Fundamente müssen bis zu den tragfähigen Schichten gegründet werden

üGW ist nicht weiter zu beachten (ca. 3,7 m-3,9 m unter GOK gemessen)
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Grundlagen:

Vorgaben durch den Straßenbaulastträger:

ü beidseitig der Straße auf einer Breite von 20 m ein Bauverbot; für diese LSW Ausnahme möglich

üDas eigentliche Bauwerk (Wand, Gabione, etc.) muss auf Privatgrund stehen

üWird ein Wall errichtet (ggf. auch unterhalb einer Wand, etc.), muss der Wallfuß mindestens 1,50 m 

von der Fahrbahnkante entfernt sein

üBei nicht elastischen Baukörpern, wie z.B. eine Wand innerhalb der eigentlichen Bauverbotszone 

muss eine Leitplanke hergestellt werden

Flächenverfügbarkeit:

ümaximal 5,00 m der Privatgrundstücke sollten in Anspruch genommen werden 
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Variantenuntersuchung:

Photovoltaikanlage

üAbgesehen von einigen Befestigungsmaßnahmen, relativ unabhängig von der eigentlichen   

Lärmschutzeinrichtung

Lärmschutzeinrichtung
üLärmschutzeinrichtung muss die Anforderungen der LSW06

ükeine Gefährdung für den angrenzenden Verkehr

übaulich in der Lage, die geplante PV-Anlage zu tragen

üBei nicht elastischen Baukörpern, wie z.B. eine Wand innerhalb der eigentlichen Bauverbotszone muss

eine Leitplanke hergestellt werden
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Variante1: Lärmschutzwall
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Variante1: Lärmschutzwall
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Variante2: Begrünte Lärmschutzwand


